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 Veröffentlicht am 30.06.1987

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

AMFG §35 Abs1 lita;

AMFG §36 Abs4 lita;

EStG 1972 §20 Abs2;

EStG 1972 §3 Z4;

KStG 1966 §17 impl;

Rechtssatz

Die Aufwendungen des Dienstgebers für Löhne seines behinderten Dienstnehmers, für den ihm der Zuschuß gemäß §

36 Abs 4 lit a ArbeitsmarktförderungsG gewährt wurde, stehen im Ausmaß der Beihilfe in einem unmittelbaren

wirtschaftlichen Zusammenhang iS des § 20 Abs 3 EStG mit dieser.
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